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STREIT 4 / 97 

42 Wie der Gerichtshof bereits festgestellt hat, dür­
fen die Modalitäten und Voraussetzungen eines 
auf das Gemeinschaftsrecht gestützten Entschädi­
gungsanspruchs aber nicht ungünstiger sein als 
die, die im Rahmen der vergleichbaren innerstaat­
lichen Regelung vorgesehen sind (Urteil Kom­
mission/Griechenland, a.a.O., Randnr. 24). 

43 Deshalb ist zu antworten, daß die Richtlinie einer 
innerstaatlichen gesetzlichen Regelung entgegen­
steht, die für den von mehreren Bewerbern geltend 
gemachten Schadensersatz, den Bewerber verlan­
gen können, die bei der Einstellung aufgrund des 
Geschlechts diskriminiert worden sind, im Gegen­
satz zu sonstigen innerstaatlichen zivil- und ar­
beitsrechtlichen Regelungen eine Höchstgrenze 
von kumulativ sechs Monatsgehältern vorgibt. 

Anmerkung 
Eine Stellenausschreibung in einer norddeut­

schen Tageszeitung war nicht geschlechtsneutral for­
muliert, sondern wandte sich nur an Frauen (,,Assi­
stentin der Vertriebsleitung"), obwohl§ 611 b BGB 
hiervon nur Ausnahmen zuläßt, wenn eine Vereinba­
rung oder Maßnahme die Art der vom Arbeitnehmer 
auszuübenden Tätigkeit zum Gegenstand hat und ein 
bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Vorausset­
zung für diese Tätigkeit ist (vgl. § 611 a Abs. 1 S. 2 
BGB; Mitteilung der Bundesregierung an die Kom­
mission über die Tätigkeiten, die unter diese Ausnah­
meregelung fallen: BArbBI. 11/87, 40). Diese alltäg­
liche Rechtsverletzung bei Stellenausschreibungen 
und die Tatsache, daß der Kläger sich bewarb, die 
Stelle nicht bekam, obwohl er davon ausgeht, der 
„bestqualifizierte Bewerber zu sein", sowie die Höhe 
seiner Schadensersatzforderung, führte letztendlich 
zu diesem interessanten EuGH-Urteil. Überraschend 
ist diese Entscheidung nur auf den ersten Blick, weil 
sie an EuGH-Encscheidungen anknüpft, die bereits 
vor Inkrafttreten der einschlägigen nationalen 
Rechtsgrundlage - §§ 611 a BGB n.F., 61 b ArbGG 
- bekannt waren und auch hier entsprechend berück­
sichtigt werden. 

So sorgte das Vorhaben der Bundesregierung, § 
611 a BGB a.F. im Art. 8 des Gesetzes zur Durchset­
zung der Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen, das am 1.9.94 in Kraft trat (Zweites Gleich­
berechtigungsgesetz - 2. GleibG v. 21.4.94, BGBI. I 
93, 1406), in dieser Form zu verändern, schon im 
Entwurfsstadium für umfangreiche Kritik (beispiel­
haft: Sachverständigenanhörung des Bundestagsaus­
schusses für Frauen und Jugend zum geplanten Ge­
setzesvorhaben), ebenso die Einfügung des§ 61 bin 
dieser Form in das ArbGG, weil u.a. ein Verstoß 
gegen EG-rechtliche Vorgaben moniert wurde. 

Die Kammer des Arbeitsgerichts Hamburg nutzte 
das Vorlagerecht aus dem EGV, um die Vereinbarkeit 
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dieser nationalen Regelung mit der Richtlinie 
76/207/EWG des Rates v. 9.2.76 zur Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Män­
nern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Be­
schäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen 
Aufstieg sowie in bezug auf die Arbeitsbedingungen 
(sog. Gleichbehandlungsrichtlinie; ABI. L 39, S. 40) 
zu klären. Nach Art. 177 Abs. 2 EGV sind alle 
Gerichte zur Vorlage zulässiger Fragen betreffend die 
Auslegung des Gemeinschaftsrechts an den EuGH 
berechtigt (ausfuhr!. zu§ 611 a BGB und seiner ihm 
eigenen Rechtsgeschichte, die auf EG-rechtliche 
Normen zurückgeht und auch bereits mehrmals den 
EuGH beschäftigt hat; Dieball, § 611 a BGB in: 
Buschmann/Dieball/Stevens-Bartol, Recht der Teil­
zeit, Köln 1997. 

Durch die Rechtskraft der Antworten des EuGH 
auf die Vorlagefragen ist eine Bindungswirkung ein­
getreten, die auch für die im Rechtszug höheren 
Gerichte sowie faktisch in vergleichbaren Verfahren 
gilt. Allerdings kann (beachte: Art. 177 Abs. 3 EGV) 
erneut vorgelegt werden, auch um ~un herbeigeführ­
te Anwendungsschwierigkeiten zu klären, weitere 
Rechtsfragen zu stellen oder neue Gesichtspunkte 
berücksichtigen zu lassen. 

Die Entscheidung des EuGH ist eindeutig formu­
liert, so daß mit Spannung auf das Urteil des Arbeits­
gerichts Hamburg- auch im anhängigen Parallelver­
fahren - geschaut werden kann. 

Für die zukünftige europarechcskonforme An­
wendung des §§ 611 a BGB, 61 b ArbGG bleibe 
allerdings eine baldige gesetzliche Neuregelung uner­
läßlich, die bereits von der SPD-Fraktion im Deut­
schen Bundestag als Gesetzentwurf (BT-Drs. 
13/7896; siehe auch: ArbuR 97, S. 328) eingebracht 
wurde. 

Heike Dieball 
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